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(1) Der Verein führt den Namen „Turn- und Sportverein Blender e. V. von 1902“ 

(2) Die Vereinsfarbe sind Blau und Weiß. 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in 27337 Blender 

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

(5) Der Verein ist im Vereinsregister des AG Walsrode eingetragen. 

 

 

(1) Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports. Der Satzungszweck wird 

verwirklicht insbesondere durch Förderung sportlicher Übungen und Leistungen. 

(2) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

(4) Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Ermöglichung sportlicher Übungen und 

Leistungen verwirklicht. 

 

 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks 

fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde, die es unmittelbar und ausschließlich 

für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

 

(1) Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Sparten, die durch Beschluss der 

Jahreshauptversammlung gegründet werden. Die Sparten haben auf sportlichen und 

finanziellen Gebiet Entscheidungsbefugnis im Rahmen der ihnen zur Verfügung 

stehenden Mittel. 
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(2) Jede Sparte wird durch einen Spartenvorstand geleitet. Dieser besteht mindestens aus dem 

Spartenleiter und seinem Stellvertreter. Für feste Aufgaben können weitere Mitglieder 

gewählt werden. Spartenversammlungen werden nach Bedarf durch den Spartenvorstand 

einberufen. 

(3) Der Spartenvorstand wird von der Spartenversammlung gewählt und von dem Vorstand 

des Vereines bestätigt. Der Spartenvorstand ist den Organen des Vereines verantwortlich 

und auf Verlangen jederzeit zur Berichterstattung verpflichtet.  

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person sein. 

(2) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf 

Lebenszeit ernennen. 

(3) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der 

an den Vorstand gerichtet werden soll. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere 

Minderjährigen, ist der Antrag auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. 

Dieser verpflichtet sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den beschränkt 

Geschäftsfähigen. 

(4) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung 

des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 

 

 

(1) Das Mitglied ist berechtigt zur Ausübung des Stimmrechtes an den Beratungen und 

Beschlussfassungen der Mitgliederversammlung teilzunehmen. 

(2) Zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur Mitglieder berechtigt, die zum Zeitpunkt der 

Stimmabgabe das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder 

Austritt aus dem Verein. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten 

Mitglied des Vorstands. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist 

die Austrittserklärung auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Der Austritt 

kann nur zum 30. Juni oder 31. Dezember eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei 

eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten ist. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des erweiterten Vorstandes mit einfacher Mehrheit der 

anwesenden Mitglieder des erweiterten Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen 
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werden, wenn er trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitglieds-

beiträgen oder von Umlagen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, 

wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in 

dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des erweiterten 

Vorstandes über die Streichung soll dem Mitglied mitgeteilt werden. 

(4) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins oder 

Satzungsinhalte verletzt kann es durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein 

ausgeschlossen werden. Ein Grund zum Ausschluss kann auch ein unfaires, unsportliches 

Verhalten eines Mitglieds gegenüber anderen Mitgliedern sein.  Vor der Beschlussfassung 

muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen 

Stellungnahme geben. Der Beschluss des erweiterten Vorstandes ist schriftlich zu 

begründen und dem Mitglied mit eingeschriebenem Brief zuzusenden. Gegen den Beschluss 

kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist 

innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Bei 

rechtzeitiger Berufung hat der Vorstand binnen zwei Monaten nach fristgemäßer Einlegung 

der Berufung eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschließend über den 

Ausschluss entscheidet. Geschieht dies nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht 

erlassen. Wir die Berufung nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt, gilt dies als Unterwerfung 

unter den Ausschließungsbeschluss, so dass die Mitgliedschaft als beendet gilt. 

 

 

(1) Es werden von den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung besonderer 

Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins können Umlagen 

erhoben werden. 

(2) Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der Mitglieder-

versammlung festgesetzt. 

(3) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung, der Anschrift 

sowie der Mailadresse mitzuteilen.  

(4) Mitglieder, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten 

Verwaltungsaufwand des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr, die der Gesamt-

vorstand durch Beschluss festsetzt.  

(5) Von Mitgliedern, die dem Verein eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der Beitrag 

zum Fälligkeitstermin eingezogen.  

(6) Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind 

dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen.  

(7) Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein eingegangen ist, befindet 

sich das Mitglied ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug. Der ausstehende Beitrag ist 
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dann bis zu seinem Eingang gemäß § 288 Absatz 1 BGB mit 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen.  

(8) Fällige Beitragsforderungen können vom Verein außergerichtlich und gerichtlich geltend 

gemacht werden. Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen.  

(9) Der Gesamtvorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen oder -pflichten 

ganz oder teilweise erlassen oder stunden bzw. Mitgliedern die Teilnahme am SEPA-

Lastschriftverfahren erlassen 

(10) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit. 

 

 

Organe des Vereins sind der Vorstand, der erweiterte Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

 

(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem 

stellvertretenden Vorsitzenden, dem Kassenwart und Schriftführer. 

(2) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten. 

(3) Der erweiterte Vorstand besteht zusätzlich aus 

 a) Mitgliederwart, b) Pressewart, c) Sportwart, d) Sozialwart, e) Jugendwart und f) 

Mitglieder für besondere Aufgaben, die auf Antrag des Vorstandes für eine bestimmte Zeit 

gewählt werden. 

 

 

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 

Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende 

Aufgaben: 

 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 

Tagesordnung; 

b) Ausführung von Beschlüssen des Vorstandes, der Mitgliederversammlung und des 

erweiterten Vorstands; 

c) Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts; 

d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern. 

(2) In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand eine 

Beschlussfassung des Verwaltungsrats herbeiführen. 
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(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, 

gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im 

Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur 

Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein 

endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche 

Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 

(3) Für die Wahl und die Amtsdauer der Mitglieder des erweiterten Vorstandes gem. § 9 

Absatz (3) lit. a) bis e) gelten die Regeln über die Wahl und Amtsdauer der Mitglieder des 

Vorstands entsprechend. 

 

 

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; die Tagesordnung braucht nicht 

angekündigt zu werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei 

der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die 

des stellvertretenden Vorsitzenden. 

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstands-mitglieder 

dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen. 

(4) Der Vorstand kann zu seinen Sitzungen die Mitglieder des erweiterten Vorstands 

hinzuziehen, wenn mindestens zwei Mitglieder des Vorstandes dieses wünschen. 

(5) Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder, darunter zwei 

Mitglieder des Vorstands, anwesend sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; 

bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit 

die des stellvertretenden Vorsitzenden.  

 

 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes stimmberechtigte Mitglied – auch ein 

Ehrenmitglied - eine Stimme. Die Übertragung der Ausübung des Stimmrechtes auf andere 

Mitglieder ist nicht zulässig.  

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

 

a) Genehmigung des Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des 

Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands; 



 

Satzung des „Turn- und Sportverein Blender e. V. von 1902“ vom 25. Juni 2018  Version 1.0 jbz20180627 

6 

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 

c) Festsetzung von Spartenbeiträgen; 

d) Festlegung des Arbeitsdienstes und bei Nichterfüllung des Arbeitsdienstes zu 

entrichtender Entschädigung; 

e) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und des erweiterten Vorstands; 

f) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins; 

g) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des 

Vorstandes; 

 h) Ernennung von Ehrenmitgliedern; 

i) weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung des Vereins oder nach dem 

Gesetz ergeben. 

 

 

(1) Der Vorstandsvorsitzende beruft innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf eines jeden 

Geschäftsjahres durch gewöhnlichen Brief oder elektronische Post (E-Mail) unter Einhaltung 

einer Frist von mindesten 14 Tagen und unter Angabe der Tagesordnung eine ordentliche 

Mitgliederversammlung ein. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 

Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 

zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene 

Adresse gerichtet ist. 

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim 

Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungs-

leiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekanntzugeben. Über 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt 

werden, beschließt die Versammlung. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das 

Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder dies 

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Kassenwart geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 

anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die 

Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlvorgangs und der vorhergehenden 

Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden. 
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(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich 

durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies 

beantragt. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste 

zulassen. 

(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl 

der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  

(5) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur 

Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen 

Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von neun Zehnteln erforderlich. Eine 

Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen 

werden.  

(6) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten 

haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten 

hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende 

Los. 

(7) Über den Verlauf und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 

aufzunehmen, das von dem jeweiligen Versammlungsleiter und Schriftführer zu 

unterzeichnen ist. 

 

Die von der Mitgliederversammlung gewählten zwei Kassenprüfer überwachen die 

Kassengeschäfte des Vereins. Eine Überprüfung hat mindestens einmal im Jahr zu erfolgen; über 

das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu berichten. 

 

(1)  Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 

Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutz-

gesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der 

Mitglieder im Verein verarbeitet. Dabei handelt es sich insbesondere um die folgenden 

Daten: 

a) Name, Vorname, Geburtsname 

b) Geburtsdatum, Geschlecht 

c) Wohnsitz 
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d) Eintrittsdatum 

e) Kontonummer, Bankverbindung 

f) Telefonnummer 

g) Funktion im Verein oder in Organisationen, denen der Verein angeschlossen ist. 

(2)  Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 

jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

 - das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

 - das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

 - das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

 - das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

 - das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO, 

 - das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und 

 - Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO. 

(3)  Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 

zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Aus-

scheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

(4) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grund-

verordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der geschäftsführende Vorstand 

einen Datenschutzbeauftragten. 

 

 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 

neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden (§ 16 Abs. 5). 

(2) Ist wegen der Auflösung des Vereins die Liquidation des Vereinsvermögens erforderlich, so 

sind die zum Zeitpunkt im Amt befindlichen Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende 

gemeinsam die Liquidatoren; es sei denn, die Mitgliederversammlung beschließt auf einer 

ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung über die Einsetzung eines 

Liquidators mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an die Gemeinde des 

Sitzes des Vereins (§ 2 Abs. 3), die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 

Zwecke, insbesondere zur Förderung des Jugendsports, zu verwenden hat. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen 

Grund aufgelöst wird oder seine Rechtskräftigkeit verliert. 

(5) Wird mit der Auflösung des Vereines nur eine Änderung der Rechtsform oder eine 

Verschmelzung mit einem gleichartigen, anderen Verein angestrebt, so dass die 

unmittelbare, ausschließliche Verfolgung des bisherigen Vereinszwecks durch den neuen 
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Rechtsträger gewährleistet wird, geht das Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger 

über. Vor Durchführung ist das zuständige Finanzamt zu hören. 

 

Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 25. Juni 2018 von der Mitgliederversammlung des 

Vereins „Turn- und Sportverein Blender e. V. von 1902“ beschlossen worden. Sie tritt nach der 

Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 

Blender, den 27. Juni 2018 

 

Nr. Name, Vorname Geb. Datum Beruf Adresse Unterschrift 

1. Schröder, Frank 04.03.1967 Dipl. Ingenieur Westpreußen Str.1, Blender  

2. Hesse, Steffen 23.03.1970 Landwirt Gut Varste 1, Blender / Varste  

3. Gefeke, Jürgen 19.07.1961 Elektromeister Mühlenberg, Blender  

4. Zerhusen, Jan Bernd 13.06.1968 Rechtsanwalt Mühlenwiese 4, Blender  

 
 


